
   

Bericht über die öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates Mai-
feld vom 15.12.2010 

 
Top-Nr.: 1 
 

Einwohnerfragestunde 

Den Einwohnern wurde die Gelegenheit gegeben, über Angelegenheiten des örtlichen Bereiches 
Fragen zu stellen. 
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Festlegung des Kostenanteils für den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser 
sowie Festlegung der laufenden Entgelte 2011 

A. Der Antrag der  CDU-Fraktion , die Kostenaufteilung für die Schmutzwasserbeseitigung nach 
der Variante 90 % Schmutzwassergebühr und 10 % wiederkehrenden Beitrag vorzunehmen 
wurde mit 15 Ja- und 20 Nein-Stimmen abgelehnt.  
 
B. Das Gremium beschließt mit 20 Ja- und 15 Nein-Stimmen, die Kostenaufteilung für die 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Variante 80 % Schmutzwassergebühr und 20 % wieder-
kehrender Beitrag vorzunehmen. Weiterhin wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 50 % 
festgelegt. Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2011 beträgt demnach 1,94 EUR/m³ und der 
wiederkehrende Beitrag Schmutzwasser 0,05 EUR/m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für 
Vollgeschosse. Der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser wird auf 0,33 EUR/m² gewich-
tete Grundstücksfläche festgesetzt. Der Kostenanteil der Straßenbaulastträger für Gemeinde-
straßen wird auf 0,54 EUR/m² Straßenfläche festgesetzt. Die Gebühr für die Abfuhr von ge-
schlossenen Gruben wird auf 10,87 EUR/m³ festgesetzt. 
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Neufassung der "Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung" der Verbandsgemeinde 
Maifeld 

Das Gremium beschließt mit 20 Ja- und 15 Nein-Stimmen die vorgelegte Neufassung der „Ent-
geltsatzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Maifeld. 
 
Top-Nr.: 4 
 

I. Nachtragswirtschaftsplan 2010 des Abwasserwerkes Maifeld 

Das Gremium beschließt einstimmig den vorgelegten I. Nachtragswirtschaftsplan 2010 des Ab-
wasserwerkes Maifeld. 
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Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 

Nach Erörterung einzelner Sachfragen beschließt das Gremium einstimmig den Erlass der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2010. 
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Haushaltsplan 2011 sowie Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2011 

Nach Erörterung einzelner Sachfragen beschließt das Gremium  einstimmig die Annahme des 
Haushaltsplanes 2011 sowie den Erlass der Haushaltssatzung 2011. 
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Wirtschaftsplan 2011 des Abwasserwerkes Maifeld 

Das Gremium beschließt mit 20 Ja- und 14 Nein-Stimmen den vorgelegten Wirtschaftsplan 
2011 des Abwasserwerkes Maifeld. 
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Beteiligungsberichte für 2011 

Nach § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) ist dem Verbandsgemeinderat ein Bericht über 
die Beteiligungen an Unternehmen mit einer Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen, an 
denen die Verbandsgemeinde Maifeld mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist. 
 
Das Gremium nimmt die Informationen zur Kenntnis. 
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20. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Das Gremium nimmt die eingegangen Stellungnahmen aus den Verfahren nach §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis. Es sieht keinen Ab-
wägungsbedarf nach § 1 Abs. 7 BauGB und beschließt daher einstimmig die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Maifeld (Feststellungsbeschluss). Die Verbands-
gemeindeverwaltung Maifeld wird gebeten, die Zustimmungen der Ortsgemeinde Kollig und 
ihrer Nachbargemeinden zum Planwerk einzuholen und anschließend die Genehmigung bei der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz zu beantragen. 
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Übertragung der Vergabekompetenz auf den Bau- und Umweltausschuss 

Das Gremium überträgt dem Bau- und Umweltausschuss mit 20 Ja- und 14 Nein-Stimmen bei 1 
Enthaltung die Kompetenz zur Vergabe aller Gewerke zur Sanierung des Rathauses. 
 

 
Top-Nr.: 11 
 

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 

Das Gremium beschließt einstimmig auf Empfehlung des Feuerwehrausschusses die Ersatz-
beschaffung der vorgeschlagenen Feuerwehrfahrzeuge. 
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Bericht über die Auswirkungen des 2. Landesgesetzes zur Kommunal- und Ver-
waltungsreform 

Das Gremium beschließt einstimmig, von einer Beantragung von Zuständigkeiten nach § 5 Abs. 
1, Satz 3 und Abs. 2, Satz 1 und § 7 Nr. 3 und 4 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts vorerst abzusehen. 
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Annahme sowie Einwerbung von Spenden/Sponsoringleistungen 

Das Gremium beschließt einstimmig die Annahme sowie die Einwerbung der nachfolgend aufge-
führten Spenden. 
 

Betrag in EUR 
 

Zweck 
 

600,--  PC Projekt Grundschule Ochtendung 

350,--  Erstellung VHS Programmheft 

1.100,--  Rapsblütenfest 2010 

 


